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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2030

Verordnung 
über beamtenrechtliche und 

disziplinarrechtliche Zuständigkeiten 
im Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

(Beamten- und Disziplinarzuständigkeits-
verordnung MBWSV – ZustVO MBWSV)

Vom 31. Januar 2013

Auf Grund des

–  § 2 Absatz 3 und des § 105 Satz 2 des Landesbeam-
tengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224),

–  § 54 Absatz 3 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), 

–  § 15 Absatz 2 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1434), 

–  §  3 Absatz  1 der Verordnung über die Ernennung, 
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und 
Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 
1978 (GV. NRW. S. 286), 

–  §  17 Absatz  5 Satz  2, des §  32 Absatz  2 Satz  2, des 
§ 76 Absatz 5 sowie des § 81 Satz 2 des Landesdiszi-
plinargesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S. 624)

wird für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr als 
oberste Dienstbehörde verordnet:

§ 1 
Grundsätzliche Zuständigkeit

(1) Dienstvorgesetzte Stellen und als solche zuständig 
für alle beamtenrechtlichen Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der ihnen nachgeordneten 
Beamtinnen und Beamten sind die Leitungen

1.  der Bezirksregierungen,

2.   des Landesbetriebes Straßenbau NRW und seiner 
Untereinheiten, soweit diese zu selbständigen Dienst-
stellen im Sinne des § 1 Absatz 3 Landespersonalver-
tretungsgesetz erklärt worden sind und

3.   der UNESCO-Welterbestätte Schlösser Augustusburg 
und Falkenlust in Brühl.

Für die Leitungen der Untereinheiten gemäß Satz  1 
Nummer 2, 2. Halbsatz gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
die ihnen hiernach zustehenden Befugnisse durch An-
ordnung der Leitung des Landesbetriebes eingeschränkt 
werden können.

(2) Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr (Ministerium) kann die Zuständigkeit 
nach Absatz 1 im Einzelfall an sich ziehen.

(3) Dienstvorgesetzte Stelle für Beamtinnen und Be-
amte, die gemäß § 12 Personaleinsatzmanagementgesetz 
NRW in den vorgezogenen Ruhestand versetzt worden 
sind, sind die Leitungen der vor der Versetzung an das 
Personaleinsatzmanagement zuständigen Dienststellen, 
soweit eine entsprechende Rückübertragung der Be-
schäftigten aus dem Geschäftsbereich des Finanzminis-
teriums an das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr erfolgt. 

(4) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Verord-
nung eine andere Stelle zuständig oder in den §§ 2 bis 7 
etwas anderes bestimmt ist.

§ 2 
Ernennung, Entlassung, Versetzung in den Ruhestand

Die Befugnis zur Ernennung, Entlassung und Versetzung 
in den Ruhestand der Beamtinnen und Beamten, denen 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 15 verliehen ist 
oder wird und für die entsprechenden Beamtinnen und 
Beamten ohne Amt, wird auf die dienstvorgesetzten Stel-
len gemäß § 1 Absatz 1 übertragen. 

Dies gilt nicht für Entscheidungen, die die Inhaberinnen 
und Inhaber folgender Funktionsstellen betreffen:

1.   Hauptabteilungsleitung, Niederlassungsleitung und 
dieser gleichgestellte Leitung beim Landesbetrieb 
Straßenbau NRW und

2.   Hauptdezernentin oder Hauptdezernent bei einer Be-
zirksregierung.

§ 3 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung

Dem Ministerium vorbehalten bleiben

1.   die Erklärung des Einverständnisses zu einer Verset-
zung oder Abordnung in den Landesdienst auf die in 
§ 2 Satz 2 genannten Funktionsstellen,

2.   die Versetzung oder Abordnung zu obersten Bundes- 
oder Landesbehörden und

3.   die Zuweisung einer Tätigkeit gemäß §  123 a Beam-
tenrechtsrahmengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. März 1999 (BGBl.  I S.  654), das 
zuletzt durch Artikel 15 Absatz 14 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist 
und § 20 Beamtenstatusgesetz.

§ 4
Feststellung der Laufbahnbefähigung

Soweit eine Beamtin oder ein Beamter die Laufbahnbe-
fähigung nach dem 1. April 2009 nicht in Nordrhein-
Westfalen erworben hat, erfolgt die nach §  10 Absatz  7 
Landesbeamtengesetz im Einzelfall erforderliche Fest-
stellung durch die Einstellungsbehörde mit Zustimmung 
des Ministeriums.

§ 5
Mitwirkung bei übertragenen Zuständigkeiten

(1) Soweit nach dieser Verordnung Zuständigkeiten 
übertragen sind, wirkt das Ministerium an Ernennungen

1.   gemäß §  8 Absatz  1 Nummer  1 Beamtenstatusgesetz 
von Probebeamten und

2.   gemäß §  8 Absatz  1 Nummer  4 Beamtenstatusgesetz 
in Verbindung mit §  15 Absatz  1 Landesbeamtenge-
setz

  durch Beteiligung am Auswahlverfahren mit, wenn 
davon Ämter der Laufbahngruppe des höheren 
Dienstes betroffen sind. Im Fall des Absatzes 1 Num-
mer  2 gilt dies jedoch nur dann, soweit mit der 
Ernennung ein Wechsel der Laufbahngruppe verbun-
den ist.

(2) Absatz 1 fi ndet keine Anwendung auf die Bezirksre-
gierungen.

(3) Entscheidungen über die Bewilligung von Altersteil-
zeit gemäß §  65 Landesbeamtengesetz bedürfen der 
Zustimmung des Ministeriums.

§ 6 
Klagen aus dem Beamtenverhältnis

(1) Die Befugnis, gemäß §  126 Absatz  3 Nummer  2 
Beamtenrechtsrahmengesetz, § 54 Absatz 3 Beamtensta-
tusgesetz über den Widerspruch zu entscheiden, wird auf 
die in §  1 genannten Stellen übertragen, soweit sie den 
mit dem Widerspruch angefochtenen Verwaltungsakt 
erlassen oder die Handlung vorgenommen haben, gegen 
die sich der Widerspruch richtet. Entsprechendes gilt für 
die Befugnis, das Land bei Klagen aus dem Beamtenver-
hältnis sowie in Verfahren gemäß §§ 80, 80 a und 123 Ver-
waltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBl. I 
S. 1577) geändert worden ist, zu vertreten. § 1 Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen ent-
scheidet das Ministerium. Im Übrigen kann es im Einzel-
fall die in Absatz  1 genannten Zuständigkeiten an sich 
ziehen.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 5 vom 27. Februar 2013 39

§ 7
Disziplinarbefugnisse

(1) Soweit sich die Eigenschaft als dienstvorgesetzte 
Stelle nicht bereits aus § 17 Absatz 5 Satz 1 oder Satz 3 
Landesdisziplinargesetz ergibt, werden für die Beamtin-
nen und Beamten im Zuständigkeitsbereich des Ministe-
riums die Leitungen der in § 1 Absatz 1 genannten Stel-
len, bei der die Beamtinnen oder Beamten beschäftigt 
sind, zu dienstvorgesetzten Stellen bestimmt.

(2) Die Disziplinarbefugnis für Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte wird auf die letzte vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand zuständige dienstvorgesetzte 
Stelle übertragen.

(3) Soweit sich die Befugnis zur Festsetzung der Kür-
zung der Dienstbezüge sowie zur Erhebung der Diszipli-
narklage nicht bereits aus §  32 Absatz  2 Satz  1 Num-
mer  2, Absatz  3 oder Absatz  4 Landesdisziplinargesetz 
ergibt, wird diese gemäß §  32 Absatz  2 Satz  2 auf die 
dienstvorgesetzte Stelle übertragen.

(4) Nach § 76 Absatz 5 Landesdisziplinargesetz werden 
die Befugnisse zur Entscheidung über die Zahlung und 
Entziehung des Unterhaltsbeitrags auf die dienstvorge-
setzte Stelle übertragen.

(5) Die gerichtliche Vertretung des Dienstherrn bei Kla-
gen, die ihren Ursprung im Landesdisziplinargesetz 
haben, richtet sich nach § 6 Absatz 1.

(6) § 1 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend

§ 8 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Das Ministerium wird gegenüber der Landesregie-
rung zum 31. Oktober 2017 Bericht über die Wirksamkeit 
dieser Verordnung erstatten.

Düsseldorf, den 31. Januar 2013

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2013 S. 38
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Verordnung 
über die Form der den Amtsgerichten 
nach dem Insolvenzstatistikgesetz zu 

übermittelnden Angaben 
(Insolvenzstatistikverordnung – InsStatVO)

Vom 31. Januar 2013

Auf Grund des § 4 Absatz 6 des Insolvenzstatistikgeset-
zes vom 7. Dezember 2011 (BGBl.  I S.  2582) in Verbin-
dung mit §  1 Absatz  2 des Justizgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30) wird 
verordnet:

§ 1 
Form der Mitteilungen

(1) Die zur Durchführung von Vollzähligkeitsprüfungen 
bestimmten Mitteilungen nach §  4 Absatz  5 Satz  4 des 
Insolvenzstatistikgesetzes sind ausschließlich elektro-
nisch zu übermitteln.

(2) Zur Entgegennahme dieser Mitteilungen ist die elek-
tronische Poststelle der Amtsgerichte in Nordrhein-
Westfalen bestimmt. Die elektronische Poststelle ist über 
die auf der Internetseite „www.justiz.nrw.de“ bezeichne-
ten Kommunikationswege erreichbar. Die Übermittlung 
erfolgt durch die Übertragung der Mitteilungen an die 
elektronische Poststelle.

(3) Die Mitteilungen müssen das Format „XJustiz“ (Son-
derform des XML-Formats [Extensible Markup Lan-
guage]) in einer für das adressierte Amtsgericht bear-
beitbaren Version aufweisen. Nähere Informationen, 
insbesondere zu den bearbeitbaren Versionen des zulässi-
gen Dateiformats, werden auf dem in §  2 Nummer  1 
bezeichneten Weg bekannt gegeben.

(4) Die Mitteilungen, die dem in Absatz  3 genannten 
Dateiformat in der nach § 2 Nummer 1 bekannt gegebe-
nen Version entsprechen, können auch in komprimierter 
Form als ZIP-Datei eingereicht werden. Die ZIP-Datei 
darf keine anderen ZIP-Dateien und keine Verzeichnis-
strukturen enthalten.

(5) Sofern strukturierte Daten übermittelt werden, müs-
sen sie im UNICODE Zeichensatz UTF-8 codiert sein.

§ 2 
Bekanntgabe der Bearbeitungsvoraussetzungen

Die Landesjustizverwaltung oder die von ihr beauftragte 
Stelle gibt auf der Internetseite „www.justiz.nrw.de“ 
bekannt:

1.   die nach ihrer Prüfung dem in § 1 Absatz 3 festgeleg-
ten Formatstandard entsprechenden und für die Be-
arbeitung durch angeschlossene Amtsgerichte geeig-
neten Versionen des genannten Formats sowie die bei 
dem bezeichneten XML-Format zugrunde zu legen-
den Defi nitions- oder Schemadateien;

2.   die zusätzlichen Angaben, die bei der Übermittlung 
oder bei der Bezeichnung des einzureichenden elekt-
ronischen Datensatzes gemacht werden sollen, um die 
Zuordnung innerhalb des adressierten Amtsgerichts 
und die Weiterverarbeitung zu gewährleisten;

3.   Angaben zu geeigneten Datenträgern im Fall des § 3 
Absatz  1 sowie Angaben zu Volumengrenzen im Fall 
des § 3 Absatz 2.

§ 3 
Ersatzeinreichung der Mitteilungen

(1) Ist eine Übermittlung an die elektronische Poststelle 
(§ 1 Absatz 2 Satz 1)  nicht möglich, so kann die Einrei-
chung abweichend von §  1 Absatz  1 und 2 auf einem 
Datenträger nach §  2 Nummer  3 bei dem Amtsgericht 
erfolgen. Die Unmöglichkeit der Übermittlung ist vom 
Auskunftspfl ichtigen in geeigneter Form darzulegen.

(2) Soweit Einreichungen die auf Grund § 2 Nummer 3 
angegebene Volumengrenze überschreiten, können diese 
gemäß der Einreichung nach Absatz  1 übermittelt wer-
den.

(3) Die Bearbeitungsvoraussetzungen gemäß §  2 sind 
auch in den Fällen der Absätze 1 und 2 einzuhalten, 
soweit sie nicht den elektronischen Übermittlungsvor-
gang betreffen.

(4) Ist die Entgegennahme der elektronischen Mitteilung 
weder über die elektronische Poststelle (§  1) noch auf 
dem in Absatz 1 beschriebenen Wege möglich, trifft der 
Vorstand des Amtsgerichts im Einzelfall die erforderli-
chen Anordnungen.

§ 4 
Datenübermittlung in Papierform

Soweit die nach § 4 Absatz 5 Satz 1 des Insolvenzstatis-
tikgesetzes zu übermittelnden Angaben nicht direkt in 
elektronischer Form an das Statistische Landesamt 
gemeldet werden, sind sie bei den zuständigen Amtsge-
richten ab dem 1. Januar 2013 durch die Auskunftsver-
pfl ichteten ausschließlich in Papierform einzureichen. 
Die hierfür erforderlichen Formulare sind über „www.
justiz.nrw.de“ abrufbar.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2018 außer Kraft.
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Düsseldorf, den 31. Januar 2013

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2013 S. 39

81

Satzung 
des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 

über die Zuweisung von Mitteln des 
LWL-Integrationsamtes Westfalen 

aus der Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozial-
gesetzbuch IX (SGB IX) 

an die örtlichen Träger bei den kreisfreien Städten, 
Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
in Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2013

Vom 31. Januar 2013

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe hat auf Grund des §  7 Absatz  1 des 
Gesetzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und 
des Schwerbehindertenrechtes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. November 1987 (GV. NRW. 
S. 401), zuletzt geändert durch den Artikel 5 des Zweiten 
Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nord-
rhein-Westfalen vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482), 
in Verbindung mit den §§  6 Absatz  1 und 7 Absatz  1 
Buchstabe d der Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), am 31. 
Januar 2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Für das Haushaltsjahr 2013 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Trägern zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX in Verbindung mit § 1 
Absatz  1 Nummer  6 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch IX vom 31. 
Januar 1989 (GV. NRW. S. 78), zuletzt geändert durch den 
Artikel 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der 
Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30. Okto-
ber 2007 (GV. NRW. S. 482),

19,42 vom Hundert

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung sind die Einnahmen des LWL-Integrationsamts 
Westfalen im Haushaltsjahr 2012 bis zum 30. September 
aus den Ausgleichsabgabezahlungen der Arbeitgeber 
gemäß § 77 SGB IX unter Berücksichtigung des Finanz-
ausgleichs zwischen den Integrationsämtern für das Jahr 
2012 abzüglich der Abführung an den Ausgleichsfonds 
gemäß § 77 Absatz 6 SGB IX.

§ 3

(1) 17 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichsab-
gabe werden auf die örtlichen Träger aufgeteilt nach 
einem Verteilungsschlüssel, der sich je zur Hälfte errech-
net aus dem Durchschnitt der tatsächlichen Zuweisun-
gen an den jeweiligen örtlichen Träger in den Jahren 
2010 bis 2012 und der Zahl der schwerbehinderten Men-
schen, die nach den letztverfügbaren Daten der Bundes-
agentur für Arbeit in seinem Zuständigkeitsbereich auf 
Arbeitsplätzen von beschäftigungspfl ichtigen Arbeitge-
bern (§ 71 Absatz 1 SGB IX) beschäftigt wurden.

(2) Die durch die örtlichen Träger bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2012 nicht verausgabten und nicht 
gebundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden auf den 
nach Absatz 1 errechneten Betrag angerechnet.

(3) Das LWL-Integrationsamt Westfalen kann einzelnen 
örtlichen Trägern zur Durchführung ihrer Aufgaben über 
die ihnen nach Absatz 1 und 2 zustehenden Beträge hin-
aus Ausgleichsabgabemittel zur Verfügung stellen, soweit 
dadurch der Gesamtbetrag nach § 1 nicht überschritten 
wird.

(4) Die örtlichen Träger berichten dem LWL-Integrati-
onsamt Westfalen bis zum 31. Januar des Folgejahres 
über die Verwendung der Ausgleichsabgabe per Vordruck. 

Münster, den 31. Januar 2013

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender
der 13. Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang  K i r s c h

Schriftführer 
der 13. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß §  6 Absatz  2 der Land-
schaftsverbandsordnung in der zurzeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 31. Januar 2013

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– GV. NRW. 2013 S. 40

Genehmigung der 2. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 

im Gebiet der Stadt Bochum
Vom 2. August 2012

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 1. März 2012 bis 28. März 2012 die 
2. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im 
Gebiet der Stadt Bochum beschlossen (Bau- und Garten-
markt Hauptstraße).

Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft 
 Städteregion Ruhr mit Schreiben vom 26. April 2012 
Aktenzeichen: 61-2-1, hier eingegangen am 4. Mai 2012 – 
gemäß § 39 Absatz 2 Landesplanungsgesetzes NRW vom 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 5 vom 27. Februar 2013 41

3. Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. 
S. 212), zur Genehmigung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 2. August 2012 gemäß §  39 
Absatz 2 Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im 
Benehmen mit dem Regionalverband Ruhr mit Maßgabe 
genehmigt. Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
sind der Maßgabe mit Beschlüssen vom 11. Dezember 
2012 bis 18. Dezember 2012 beigetreten.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Landesplanungsgesetz NRW. 

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
planungsbehörde), dem Regionalverband Ruhr (Regio-
nalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
der zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert wurde, zu beachten. 

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 12. Februar 2013

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2013 S. 40

Genehmigung der 5. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 

im Gebiet der Stadt Bochum
Vom 31. Oktober 2012

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 25. Juni 2012 bis 5. Juli 2012 die 
5.  Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im 
Gebiet der Stadt Bochum beschlossen (Bövinghauser 
Straße).

Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft 
Städte region Ruhr mit Schreiben vom 16. August 2012 
Aktenzeichen: 61-2-1, hier eingegangen am 6. September 
2012 – gemäß §  39 Absatz  2 Landesplanungsgesetzes 
NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 212), zur Genehmigung vorgelegt. 

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 31. Oktober 2012 gemäß §  39 
Absatz 2 Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen 

mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im 
Benehmen mit dem Regionalverband Ruhr genehmigt. 

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Landesplanungsgesetz NRW. 

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
planungsbehörde), dem Regionalverband Ruhr (Regio-
nalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
der zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert wurde, zu beachten. 

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 12. Februar 2013

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2013 S. 41

Genehmigung der 14. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 

im Gebiet der Stadt Oberhausen
Vom 31. Oktober 2012

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 25. Juni 2012 bis 5. Juli 2012 die 
14. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im 
Gebiet der Stadt Oberhausen beschlossen (Rechenacker / 
Samlandstraße).

Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft 
 Städteregion Ruhr mit Schreiben vom 16. August 2012 
Aktenzeichen: 61-2-1, hier eingegangen am 6. September 
2012 – gemäß §  39 Absatz  2 Landesplanungsgesetzes 
NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 212), zur Genehmigung vorgelegt. 

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 31. Oktober 2012 gemäß §  39 
Absatz 2 Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im 
Benehmen mit dem Regionalverband Ruhr genehmigt. 

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Landesplanungsgesetz NRW. 

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
planungsbehörde), dem Regionalverband Ruhr (Regio-
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Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 12. Februar 2013

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2013 S. 42

221

Verordnung 
über den Hochschulzugang für im Ausland 

 qualifizierte Studienbewerberinnen und 
 Studienbewerber 

(Bildungsausländerhoch schulzugangsverordnung – 
BAHZVO)

Vom 15. Februar 2013

Auf Grund 

–   des §  49 Absatz  9 des Hochschulgesetzes vom 31. 
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), der durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S.  90) 
eingefügt worden ist, 

–   des §  41 Absatz  7 des Kunsthochschulgesetzes, der 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 
(GV. NRW. S. 90) eingefügt worden ist, 

  insoweit im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Schule und Weiterbildung und 

–   des § 19 Absatz 1 Satz 3 des Hochschulabgabengeset-
zes vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119) 

wird verordnet: 

§ 1 
Anwendungsbereich

Die Hochschulen können Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern, die nach dem erfolgreichen Besuch 
einer Bildungseinrichtung im Ausland dort zum Studium 
berechtigt sind, nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten den Zugang zu einem Studiengang eröffnen, soweit 
diese nicht bereits nach § 49 Absätze 1 bis 6 des Hoch-
schulgesetzes und § 41 Absatz 1 bis 3 und 5 des Kunst-
hochschulgesetzes über eine Hochschulzugangsberechti-
gung verfügen. 

§ 2 
Zugang zum Studium

(1) Zugang zum Studium erhalten Studienbewerberin-
nen und Studienbewerber im Sinne des § 1, die an einer 
Zugangsprüfung der Hochschule erfolgreich teilgenom-
men haben. 

(2) Das Zulassungsrecht bleibt unberührt.

§ 3
Zugangsprüfung

(1) Durch die Zugangsprüfungen wird festgestellt, ob 
die Studienbewerberinnen und Studienbewerber zum 
erfolgreichen Studium des gewählten Studiengangs 
fachlich geeignet und methodisch befähigt sind. Sie 

nalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
der zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert wurde, zu beachten. 

Ich weise darauf hin, dass die in § 12 Absatz 5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr 
(Re gionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist. 

Düsseldorf, den 12. Februar 2013

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2013 S. 41

Genehmigung der 15. Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplans 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 

im Gebiet der Stadt Oberhausen
Vom 31. Oktober 2012

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 25. Juni 2012 bis 5. Juli 2012 die 
15. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im 
Gebiet der Stadt Oberhausen beschlossen (Dinnendahl-
straße / Bronkhorststraße).

Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft 
 Städteregion Ruhr mit Schreiben vom 16. August 2012 
Aktenzeichen: 61-2-1, hier eingegangen am 6. September 
2012 – gemäß §  39 Absatz  2 Landesplanungsgesetzes 
NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 212), zur Genehmigung vorgelegt. 

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 31. Oktober 2012 gemäß §  39 
Absatz 2 Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Landesministerien und im 
Benehmen mit dem Regionalverband Ruhr genehmigt. 

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Landesplanungsgesetz NRW. 

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
planungsbehörde), dem Regionalverband Ruhr (Regio-
nalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
der zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert wurde, zu beachten. 
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bestehen aus schriftlichen Prüfungsmodulen und können 
durch mündliche oder studienpraktische Prüfungs-
module ergänzt werden. Die studienpraktischen Prü-
fungsmodule umfassen bereits Studieninhalte des ersten 
Fachsemesters und sind auf die Dauer eines Semesters 
begrenzt. Die schriftlichen Prüfungsmodule können auch 
elektronisch durchgeführt werden. Die Hochschule kann 
den Nachweis der gemäß §  49 Absatz  13 Satz  1 des 
Hochschulgesetzes erforderlichen Sprachkenntnisse 
durch schulische Zeugnisse oder durch die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Sprachprüfung verlangen. 

(2) Die schriftlichen und mündlichen Prüfungsmodule 
können im Ausland durchgeführt werden. Ihre Durch-
führung kann Dritten übertragen werden. 

(3) Das Nähere zu den Zugangsprüfungen regeln die 
Hochschulen in Ordnungen. 

§ 4 

Teilnahme an der Zugangsprüfung

Auf Teilnahme an einer Zugangsprüfung besteht kein 
Rechtsanspruch. Die Hochschule kann die Zahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und die Wiederholungs-
möglichkeiten der Zugangsprüfung begrenzen. Die Aus-
wahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann auch 
anhand ihrer im Herkunftsland erbrachten schulischen 
Leistungen erfolgen. 

§ 5 

Hochschulwechsel

Studierende, die eine Zugangsberechtigung nach §  2 
besitzen, können nach Erbringung der bis einschließlich 
zum vierten Fachsemester in den Studien- und Prü-
fungsordnungen ihrer Studiengänge vorgesehenen Stu-
dien- und Prüfungsleistungen ihr Studium an einer 
anderen Hochschule fortsetzen. 

§ 6 

Ergänzungskurse

Die Hochschule können den Studierenden, die eine 
Zugangsberechtigung nach §  2 besitzen, Ergänzungs-
kurse anbieten, die geeignet sind die fachlichen und 
methodischen Fähigkeiten zu vertiefen. 

§ 7 

Kosten

Die Hochschulen können in ihren Ordnungen festlegen, 
dass für die Teilnahme an den schriftlichen und münd-
lichen Prüfungsmodulen Gebühren erhoben werden. Die 
Gebühr für die Teilnahme an einer Zugangsprüfung darf 
jeweils für einen Studiengang 250 Euro nicht überstei-
gen. 

§ 8 

Information

Die Hochschulen stellen dem für die Hochschulen des 
Landes zuständigen Ministerium auf dessen Anforde-
rung die folgenden Informationen zur Verfügung: 

1.   Anzahl der Studierenden auf Grund bestandener 
Zugangsprüfung nach Studiengängen, sowie deren 
Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit; 

2.  abgelegte und bestandene Zugangsprüfungen nach 
Studiengängen; 

3.   Studienerfolg der durch eine Zugangsprüfung quali-
fi zierten Studierenden nach Studiengängen. 

§ 9 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 30. Juni 2018 außer Kraft.

Düsseldorf, den 15. Februar 2013

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2013 S. 42

2011
23. Verordnung

zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungs-
gebührenordnung

Vom 19. Februar 2013

Auf Grund des § 2 Absatz 2 und des § 6 des Gebührenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524) wird verordnet:

Artikel 1

Die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 3. Juli 
2001 (GV. NRW. S.  262), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 26. Juni 2012 (GV. NRW. S. 264), wird wie folgt 
geändert:

Im Allgemeinen Gebührentarif werden folgende Ände-
rungen vorgenommen:

 1.   Bei der Tarifstelle 17 wird in der Überschrift die An-
gabe „17.9.3“ durch die Angabe „17.14“ ersetzt.

 2.   Bei der Tarifstelle 17. 1 wird bei den Buchstaben a, b 
und c die Angabe „v. H.“ durch das Wort „Prozent“ 
ersetzt. 

 3.   Bei der Tarifstelle 17.3 wird das Wort „Sportwetten-
erlaubnis“ durch das Wort „Sportwetterlaubnis“ er-
setzt. 

 4.   Bei der Tarifstelle 17.4 wird nach dem Wort „Geneh-
migung“ ein Komma und das Wort „Änderung“ ein-
gefügt. 

 5.  Die Tarifstelle 17.5 wird wie folgt gefasst: 

  „Entscheidung über die Erlaubnis zum Betrieb einer 
Annahmestelle, einer Wettvermittlungsstelle, einer 
Verkaufsstelle durch Lotterieeinnehmer sowie einer 
Verkaufsstelle durch gewerbliche Spielvermittler 
Gebühr: Euro 50 bis 5 000“.

 6.   Die bisherige Tarifstelle 17.6 wird Tarifstelle 17.9 
und wie folgt geändert:

 a)   Nach dem Wort „Widerruf“ werden die Wörter 
„oder Rücknahme“ eingefügt.

 b)   Nach der Angabe „17.5“ wird die Angabe „bis 
17.7“ eingefügt. 

 7.  Die Tarifstelle 17.6 wird wie folgt gefasst:

  „Entscheidung über die glücksspielrechtliche Er-
laubnis zum Betrieb einer Spielhalle

 Gebühr: Euro 50 bis 5 000“.

 8.   Die bisherige Tarifstelle 17.7 wird Tarifstelle 17.10 
und wie folgt geändert:

 a)   Nach dem Wort „Untersagung“ werden die Wör-
ter „von unerlaubtem Glücksspiel“ durch die 
Wörter „der Veranstaltung“ ersetzt. 

 b)   Nach den Wörtern „Durchführung und Vermitt-
lung“ werden die Wörter „einschl. der“ durch die 
Wörter „unerlaubten Glücksspiels, des Betriebs 
einer Annahme- oder Wettvermittlungsstelle ohne 
Erlaubnis, des Betriebs einer Spielhalle ohne 
glücksspielrechtliche Erlaubnis sowie von uner-
laubter“ ersetzt.
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 9.  Die Tarifstelle 17.7 wird wie folgt gefasst: 

  „Entscheidung über die Erlaubnis für Werbung im 
Internet und im Fernsehen für Lotterien, Sport- und 
Pferdewetten

 Gebühr: Euro 50 bis 20 000“.

10.  Die Tarifstelle 17.8 wird wie folgt gefasst: 

  „Änderung oder Erweiterung einer Erlaubnis nach 
den Tarifstellen 17.1 bis 17.3 und 17.5 bis 17.7

 Gebühr: Euro 50 bis 5 000“.

11.   Nach der Tarifstelle 17.10 wird folgende Tarifstelle 
17.11 eingefügt: 

 „17.11

  Durchführung eines Testkaufs oder Testspiels mit 
minderjährigen Personen durch die Glücksspielauf-
sichtsbehörde oder einen von ihr beauftragten Drit-
ten

 Gebühr: Euro 20 bis 500“.

12.   Die bisherige Tarifstelle 17.8 wird Tarifstelle 17.12 
und wie folgt geändert:

 a)   Nach dem Wort „Lotterien“ wird das Komma ge-
strichen und das Wort „und“ eingefügt. 

 b)   Nach den Wörtern „Ausspielungen und“ werden 
die Wörter „Sportwetten und“ gestrichen. 

 c)   Das Wort „vergleichbaren“ wird durch das Wort 
„vergleichbare“ ersetzt.

13.   Die bisherigen Tarifstellen 17.9 und 17.9.1, 17.9.2 und 
17.9.3 werden zu den Tarifstellen 17.13, 17.13.1, 
17.13.2 und 17.13.3 und in den Tarifstellen 17.13 und 
17.13.1 wird die Angabe „v. H.“ jeweils durch das 
Wort „Prozent“ ersetzt.

14.   Nach der Tarifstelle 17.13 wird folgende Tarifstelle 
angefügt:

 „17.14

  Sonstige Amtshandlungen nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag, dem Ausführungsgesetz NRW Glücks-
spielstaatsvertrag oder nach den auf Grundlage die-
ses Gesetzes erlassenen Bestimmungen, soweit sie 
nicht von den Tarifstellen 17.1 bis 17.12 erfasst sind. 

 Gebühr: Euro 50 bis 5 000“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 19. Februar 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r
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